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RS OGH 1973/6/15 Okt17/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.06.1973

Norm

KartG 1972 §40

KartG 1972 §42

KartG 1972 §49

Rechtssatz

Treten die Voraussetzungen des § 49 KartG ein, ist § 42 Abs 1 KartG erweiternd auszulegen, weil es keinen einzelnen

Unternehmer gibt. Es sind dann die an einem Zusammenschluß oder einem diesem gleichzustellenden

Rechtsverhältnis beteiligten Unternehmen, die auf dem Markt auftreten, zur Anmeldung des marktbeherrschenden

Unternehmens verp:ichtet. Unter Bedachtnahme auf den Sinn dieser Bestimmung muß aber auch das Unternehmen,

das als Spitze und als Berechtigte an Gesellschaftsanteilen anderer Unternehmen, ohne selbst am Inlandsmarkt

beteiligt zu sein, sei es als Holding, sei es in einer anderen Form, auf die Geschäftsführung anderer Unternehmen und

damit auf die e>ektive Versorgung des inländischen Marktes mittelbar Ein:uß nimmt, als anmeldep:ichtig angesehen

werden. Die Ein:ußnahme auf das inländische Marktgeschehen hat demnach zur Folge, daß eine P:icht zur

Anmeldung besteht; einzutragen sind aber nur die den Inlandsmarkt unmittelbar beherrschenden Unternehmen.
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